
 

 

Anpassungsprüfungspflicht gemäß § 16 BetrAVG 

(Teil 2) 

 
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich zur regel-

mäßigen Anpassungsprüfung für laufende 

Leistungen aus betrieblicher Altersversor-

gung (bAV) verpflichtet. Es gibt unter be-

stimmten Voraussetzungen Alternativen und 

in besonderen Fällen besteht weder eine An-

passungsprüfungspflicht noch das Gebot zur 

Leistungserhöhung im Zeitablauf. 

  

Im Ergebnis muss jede Anpassungsprüfung billi-

gem Ermessen des Arbeitgebers entsprechen, 

auch wenn er in diesen Grenzen einen Hand-

lungsspielraum hat, z.B. Bündelungstermin, An-

passung nach VPI bzw. Nettolohnentwicklung 

oder Aussetzen aufgrund wirtschaftlicher Lage. 

Darüber hinaus hat der Arbeitgeber keinen zu-

sätzlichen Spielraum, wenn nicht die folgenden 

Mechanismen greifen. 

  

Für folgende alternative Anpassungsmechanis-

men gilt die Anpassungsprüfungspflicht als erfüllt: 

 

1. Wenn eine Garantieanpassung in Höhe 

von mindestens 1 % p.a. erfolgt (vgl. § 16 Abs 3 

Nr. 1 BetrAVG). Dies gilt für ab dem 1.1.1999 er-

teilte Zusagen, egal wann die Garantieanpassung 

(nachträglich) vereinbart wurde. Die Anpassung 

erfolgt dann unabhängig von der wirtschaftlichen 

Lage des Arbeitgebers und ist insolvenzgeschützt 

über den PSVaG. Ist die Zusage auf Garantiean-

passung schriftlich fixiert, darf der Arbeitgeber 

diese Verpflichtung in der Steuerbilanz berück-

sichtigen. 

 

Bei Neuordnung bestehender Zusagen, können 

Altzusagen (die vor 1999 erteilt wurden) in die au-

tomatische Dynamisierung einbezogen werden; 

dies führt jedoch nicht zur Befreiung des Arbeitge-

bers von der Anpassungsprüfungspflicht für die 

Altzusagen. 

 

2. Für Zusagen, die über Direktversicherun-

gen und Pensionskassen erteilt wurden, soweit 

sämtliche Überschüsse ausdrücklich zur Leis-

tungserhöhung verwendet werden (vgl. § 16 Abs. 

3 und 2 BetrAVG). Dies gilt auch, wenn der Versi-

cherer/die Pensionskasse tatsächlich keine Über-

schüsse erzielt. Die Einschränkung, dass bei der 

Berechnung der garantierten Leistung der gesetz-

lich festgelegte Höchstzinssatz zur Berechnung 

der Deckungsrückstellung (§ 65 VAG aF i.V.m. 

der DeckRV) nicht überschritten werden darf, 

wurde gestrichen. Damit fallen ab 2016 auch Pen-

sionskassen, die mit höherem Rechnungszins 

kalkulieren, unter diese Regelung. 

 

Überschüsse dürfen getrennt nach Gewinn- und 

Abrechnungsverbänden ermittelt und zugewiesen 

werden (vorausgesetzt, diese wurden verursa-

chungsorientiert gebildet). Möglich ist die gleich-

mäßige Verteilung von Überschüssen auf Anwär-

ter und Rentner. 

 



 

Die satzungsmäßige Verteilung von Überschüs-

sen in die Verlustrücklage der Pensionskasse hat 

Vorrang vor der Leistungserhöhung. Über-

schüsse dürfen generell nicht für Leistungen ver-

wendet werden, die keine bAV sind, z.B. Sterbe-

geld. 

 

In nachfolgenden Fällen besteht keine Anpas-

sungsprüfungspflicht: 

 

1. Für Beitragszusagen mit Mindestleistung 

(BZML). Diese Zusageart ist nur bei den externen 

Durchführungswegen Direktversicherung, Pensi-

onskasse und Pensionsfonds zulässig. 

  

2. Für reine Beitragszusagen, da sich hier-

bei der Arbeitgeber nur zur Beitragszahlung ver-

pflichtet hat (gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 BetrAVG be-

steht ein Garantieverbot). Die Leistungserhöhung 

hängt allein vom Kapitalanlageerfolg der gewähl-

ten Versorgungseinrichtung ab. 

  

3. Für Leistungen, die in Form von Auszah-

lungsplänen oder für Renten, die im Anschluss an 

einen Auszahlungsplans ausgezahlt werden (vgl. 

§ 16 Abs. 6 BetrAVG). Bei den sogenannte Aus-

zahlpläne mit anschließender Teilverrentung wird 

ein Teil des für den Versorgungsberechtigten zur 

Verfügung stehenden Versorgungskapitals in Ra-

ten bis zum 85. Lebensjahr ausbezahlt. Lebt der 

Versorgungsberechtigte darüber hinaus, wird das 

noch verbleibende Kapital zu einer lebenslangen 

monatlichen Rente verrentet. Die Leistungen (Ra-

ten bzw. Rentenzahlungen) müssen mindestens 

gleich hoch bleiben oder steigen.  

 

4. Wenn der Pensions-Sicherungs-Verein 

aG (PSVaG) im Fall der Insolvenz des Arbeitge-

bers Versorgungsverpflichtungen übernommen 

hat, ist er nicht zur Anpassung laufender Leistun-

gen verpflichtet. Ein Rentner soll im Insolvenzfall 

nicht bessergestellt sein, als ein Versorgungsbe-

rechtigter, der aufgrund der wirtschaftlichen Lage 

seines früheren Arbeitgebers keine Anpassung 

erhält. Ausnahme wäre, wenn die bAV-Zusage 

eine garantierte Rentenanpassung vorsah. 

 

 

Eine Einstandspflicht des PSVaG für Rentenan-

passungen scheidet jedoch aus, wenn solche An-

passungsklauseln erst in den letzten zwei Jahren 

vor dem Sicherungsfall vereinbart wurden. 

  

    

Mit unserem umfassenden Beratungsangebot 

in der betrieblichen Altersversorgung unter-

stützen wir Sie auch in Fragen der Anpassung 

von Versorgungsleistungen, z.B. bei der Kon-

zeption von Anpassungsregelungen. Spre-

chen Sie uns einfach an: 

SLPM-Beratung@swisslife.de 

 

 

 


